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Satzung der Gemeinde Barleben zur 1. Verlängerung der Geltungsdauer der 

Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 34 „für die im südlichen Bereich der Rothenseer Straße - 

östlich der Großen Sülze gelegene ehemalige Badeanstalt“ der Gemeinde 

Barleben / Ortschaft Barleben  

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat in seiner Sitzung am ………….. aufgrund der 
§§ 14, 16 und 17 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (Bundesgesetzblatt I 
S. 2414) i.V.m. § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) jeweils in der Fassung der letzten Änderung 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§1 

Gegenstand der Satzung 

 
Die Geltungsdauer der bestehenden Satzung über die Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 „für die im südlichen Bereich der 
Rothenseer Straße - östlich der Großen Sülze gelegene ehemalige Badeanstalt“ der 
Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben, die am 03.11.2017 in Kraft getreten ist (siehe 
Anhang), wird um ein Jahr verlängert.  
 

§2 

Inkrafttreten 

 
Die Satzung der Gemeinde Barleben Satzung zur 1. Verlängerung der Geltungsdauer der 
Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 34 „für die im südlichen Bereich der Rothenseer Straße - östlich der Großen Sülze 
gelegene ehemalige Badeanstalt“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben tritt am 
Tag der Bekanntmachung im amtlichen Verkündungsblatt der Gemeinde Barleben, dem 
„Amtsblatt“, in Kraft.  
 
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit der für den Geltungsbereich dieser Satzung 
aufzustellende Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist, spätestens jedoch am  
3. November 2020.  
Auf die Einjahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines 
Baugesuches nach § 15 Abs. 1 BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 
 
 
Barleben, ………………………. 
 
 
 
 
Frank Nase     Siegel 
Bürgermeister 
 
 
 
Zusatz für die Bekanntmachung:  
 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 

Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 
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